
Das humanitäre Völkerrecht in Kurzform 
 
Das humanitäre Völkerrecht enthält viele Einzelheiten, die einen möglichst guten 
Schutz für die betroffenen Personen in bewaffneten Konflikten bieten wollen. Als 
Überblick werden im Folgenden die wichtigsten Regeln aus den Genfer Abkommen 
und den Zusatzprotokollen in Kurzform zusammengefasst. Die Zusammenfassung 
wurde von Fachleuten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz erarbeitet: 
 

1. Die Personen, die außer Gefecht sind, und jene, die nicht direkt an den 
Feindseligkeiten teilnehmen, haben ein Recht auf Achtung ihres Lebens sowie 
ihrer körperlichen und geistigen Unversehrtheit. Sie sind unter allen 
Umständen zu schützen und menschlich zu behandeln, ohne jede 
benachteiligende Unterscheidung 

 
2. Es ist verboten, einen Gegner zu töten oder zu verletzen, der sich ergibt oder 

sich außer Gefecht befindet. 
 

3. Die Verwundeten und Kranken werden von der Konfliktpartei, in deren 
Händen sie sich befinden, geborgen und gepflegt. Der Schutz erstreckt sich 
auch auf das Sanitätspersonal, die Sanitätseinrichtungen und -transportmittel 
sowie das Sanitätsmaterial. Das Emblem des Roten Kreuzes (des Roten 
Halbmonds, des Roten Löwen mit der Roten Sonne oder des Roten Kristalls) 
ist das Zeichen dieses Schutzes; es muss stets geachtet werden. 

 
4. Die Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, die sich im Gewahrsam der 

gegnerischen Partei befinden, haben ein Recht auf Achtung ihres Lebens, 
ihrer Würde, ihrer Persönlichkeitsrechte und ihrer Überzeugung. Sie sind vor 
jeglicher Gewalttat und vor Repressalien zu schützen. Sie haben das Recht, 
Nachrichten mit ihren Familien auszutauschen und Hilfsgüter zu empfangen. 

 
5. Jede Person genießt die grundlegenden Garantien des Rechtsschutzes. 

Niemand darf für eine Tat verantwortlich gemacht werden, die er nicht 
begangen hat. Niemand darf physischer oder geistiger Folter noch 
körperlichen Strafen oder grausamen und erniedrigenden Behandlungen 
unterworfen werden. 

 
6. Die Konfliktparteien und die Angehörigen ihrer Streitkräfte haben kein 

unbegrenztes Recht bei der Wahl der Kriegsmittel und Kriegsmethode. Es ist 
untersagt, Waffen oder Kriegsmethoden anzuwenden, die geeignet sind, 
unnötige Verluste oder übermäßige Leiden zu verursachen. 

 
7. Die Konfliktparteien haben stets zwischen der Zivilbevölkerung und den 

Kombattanten zu unterscheiden, damit die Bevölkerung und die zivilen Güter 
geschont werden. Weder die Zivilbevölkerung als solche noch die 
Zivilpersonen dürfen angegriffen werden. Angriffe sind nur gegen militärische 
Ziele zulässig. 

 


